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Regeste

Bürgerrecht

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht unter Vorbehalt der in Art. 32 VGG genannten
Ausnahmen Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), welche von einer in
Art. 33 VGG aufgeführten Behörde erlassen wurden. Darunter fallen u.a. Verfügungen des
BFM, welche die Erteilung oder Verweigerung einer erleichterten Einbürgerung betreffen
(Art. 32 i.V.m. Art. 27 des Bürgerrechtsgesetzes vom 29. September 1952 [BüG, SR
141.0]).

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der
beim Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder
Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen
Rechtsmittel. Für die Beurteilung gilt das neue Verfahrensrecht (vgl. Art. 53 Abs. 2 VGG).
Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach
dem VwVG, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

E. 1.3
Als Adressat der Verfügung ist der Beschwerdeführer zur Anfechtung legitimiert. Auf die
frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist deshalb einzutreten (Art. 48 ff. VwVG).

E. 2.1
Gemäss Artikel 27 Absatz 1 BüG kann ein Ausländer nach der Eheschliessung mit einem
Schweizer Bürger ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn er insgesamt fünf
Jahre in der Schweiz gewohnt hat, seit einem Jahr hier wohnt und seit drei Jahren in
ehelicher Gemeinschaft mit einem Schweizer Bürger lebt. Seine Einbürgerung setzt zudem
gemäss Artikel 26 Absatz 1 BüG voraus, dass er in der Schweiz integriert ist (Bst. a), die
schweizerische Rechtsordnung beachtet (Bst. b) und die innere oder äussere Sicherheit der
Schweiz nicht gefährdet (Bst. c). Sämtliche Einbürgerungsvoraussetzungen sind zu
überprüfen und müssen sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich
der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein (BGE 129 II 401 E. 2.2 S. 403). Die auf Seiten des
Beschwerdeführers vertretene Rechtsansicht, bei einer erleichterten Einbürgerung dürfe die
Eingliederung in ein gesellschaftliches Umfeld gar nicht zum Prüfungsgegenstand gemacht
werden, trifft nicht zu.



E. 2.2
Die gemäss Art. 27 Abs. 1 BüG für einen Ausländer in quantitativer Hinsicht geltenden
Einbürgerungsvoraussetzungen (Wohnsitzdauer, Dauer der ehelichen Gemeinschaft)
werden im Fall von X._______ nicht bestritten und liegen zweifelsohne vor. Nach Ansicht
der Vorinstanz ist X._______ jedoch nicht in die schweizerischen Verhältnisse
eingegliedert.

E. 2.3
Der von der Vorinstanz verwendete Begriff des Eingegliedert-Seins ist gleichbedeutend mit
dem moderneren Begriff des Integriert-Seins, der sich in der seit 1. Januar 2006 gültigen
Fassung von Art. 26 Abs. 1 Bst. a BüG befindet. Er bedeutet die Aufnahme der
ausländischen Person in die schweizerische Gemeinschaft und die Bereitschaft dieser
Person, sich in das gesellschaftliche Umfeld einzufügen, ohne deswegen ihre Eigenart und
Staatsangehörigkeit preiszugeben. Die Integration wird dabei als gegenseitiger
Annäherungsprozess zwischen der einheimischen und der ausländischen Bevölkerung
betrachtet, welche bei beiden Seiten eine entsprechende Bereitschaft voraussetzt. Vom
Bewerber wird keineswegs verlangt, unter Aufgabe seiner Identität "in eine andere Haut zu
schlüpfen" und die vorhandenen Beziehungen zum Herkunftsstaat aufzugeben (vgl.
Botschaft zum Bürgerrecht für junge Ausländerinnen und Ausländer und zur Revision des
Bürgerrechts vom 21. November 2001, BBl 2002 1911 S. 1942 ff.). Das Bundesgericht
sieht es - bezüglich der ordentlichen Einbürgerung - als Indiz für die Integration an, wenn
eine allmähliche Annäherung und Angleichung an die Kultur der Bevölkerung des
Aufnahmelandes stattfindet, wobei diese Integrationswilligkeit vor einer Einbürgerung klar
ersichtlich sein sollte (BGE 132 I 167 E. 4.2 S. 171 f.).

E. 3.1
Im Verwaltungsbeschwerdeverfahren gilt grundsätzlich das Untersuchungsprinzip, was
bedeutet, das die Verwaltungs- und Justizbehörden den Sachverhalt von Amtes wegen
abklären und für die Beschaffung der Entscheidgrundlagen - nötigenfalls mit den in Art. 12
VwVG genannten Beweismitteln - verantwortlich sind. Ergänzt wird das
Untersuchungsprinzip durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG). Diese
Pflicht kann sich aus dem Gesetz oder aus der Natur des zu beurteilenden Rechts ergeben,
beispielsweise für die Beschaffung von Unterlagen, welche nur die Parteien liefern können,
und für die Abklärung von Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden.
Kann von einer privaten Partei ihre Mitwirkung erwartet werden und bleibt eine solche aus,
so haben die Behörden nicht nach Tatsachen zu forschen, welche nicht aktenkundig sind
(vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5.
Auflage, Zürich 2006, Rz 1625 ff.; BGE 132 II 113 E. 3.2 S. 115 f.). Die aus dem
Untersuchungsgrundsatz resultierende subjektive Beweislast bzw. Beweisführungslast ist
von der objektiven Beweislast zu unterscheiden, die festlegt, zu welchen Lasten es sich
auswirkt, wenn ein Sachumstand unbewiesen bleibt (vgl. Häfelin/Müller/ Uhlmann, a.a.O.
Rz.1623 sowie Alfred Kölz / isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998 Rz 105).

E. 3.2
Um abzuklären, ob ein Bewerber die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllt, kann das
Bundesamt den Einbürgerungskanton mit den entsprechenden Erhebungen beauftragen
(Art. 37 BüG). Im Falle der erleichterten Einbürgerung hört es den Kanton vor dem Erlass



eines - positiven oder negativen - Entscheids an (Art. 32 BüG).

E. 4.1
Das Bundesamt beauftragte die kantonale Einbürgerungsbehörde am 25. Januar 2001 mit
der im Rahmen der erleichterten Einbürgerung üblichen Erstellung eines
Erhebungsberichts. Dieser am 14. September 2001 verfasste Bericht enthält zur Frage der
Eingliederung des Gesuchstellers nur sehr knappe Angaben: Zum einen wird dort
festgehalten, dass X._______ das Geschäft B._______ in Z._______ führe, zum anderen,
dass er berufliche und private Kontakte zur schweizerischen Bevölkerung pflege. Das
Bundesamt hat es bei diesen von kantonaler Seite getätigten Abklärungen - die durchaus
nicht gegen eine Eingliederung des Gesuchstellers sprechen - bewenden lassen.

E. 4.2
Demgegenüber setzte sich das Bundesamt eingehend mit den Schreiben des Gemeinderats
Z._______ vom 17. Februar 2003 und 3. November 2003, die sich gegen eine Einbürgerung
von X._______ wenden, auseinander. Letzterem gab sie hierzu Gelegenheit zur
Stellungnahme, stimmte jedoch im Ergebnis der Wohngemeinde, die dessen Integration
verneinte, zu und verweigerte infolgedessen die erleichterte Einbürgerung. Angesichts des
Umstands, dass die Vorinstanz ihre Verfügung ausschliesslich auf die Ausführungen des
Gemeinderats Z._______ abstützt, stellt sich die Frage, ob sie den rechtserheblichen
Sachverhalt richtig und vollständig festgestellt hat und innerhalb ihres
Ermessensspielraums entschieden hat (vgl. Art. 49 VwVG).

E. 5.1
Die beiden Eingaben des Gemeinderats Z._______ schildern den Gesuchsteller als
gegenüber der Behörde und ihren Mitarbeitern schikanös und uneinsichtig, wobei mehrere
einzelne Vorfälle, die zu Meinungsverschiedenheiten führten, insbesondere in der Eingabe
vom 3. November 2003 erläutert werden. Genannt wird beispielsweise der Umstand, dass
X._______ beabsichtigte, ein öffentliches Strassengrundstück zu kaufen und die Ablehnung
des Verkaufs durch die Gemeinde als "nachweislich falsch" bezeichnete. Desweiteren habe
X._______ darauf hingewiesen, dass in den Strassenraum ragende Sträucher und Bäume
nicht überall geschnitten würden, und sich über die angebliche Toleranz der Gemeinde
gegenüber den Fehlbaren beschwert. In der Folge habe er schriftlich bekannt gegeben, dass
er sich künftig weigere, "irgendeiner Aufforderung der Gemeinde, gleich welcher Art,
Folge zu leisten". Nicht akzeptabel sei das von ihm aus geringfügigem Anlass gegenüber
dem Gemeindeweibel ausgesprochene Hausverbot. Seine ständige Verunglimpfung der
Gemeindeverwaltung sehe beispielsweise so aus, dass er dieser "Überfordertheit,
Schlamperei, Unregelmässigkeiten, widersprüchliches Verhalten bei eindeutigen
Regelungen, Ignoranz und Untätigkeit" vorwerfe. Im steuerlichen Bereich gestalte sich die
Zusammenarbeit mit X._______ als schwierig und zeitaufwendig, weil dieser sich weigere,
Vorauszahlungen auf die Gemeindesteuer zu entrichten und statt dessen unzulässige
Verrechnungen mit eigenen offenen Positionen vornehme.

E. 5.2
Mit seinen gegenüber der Vorinstanz dargelegten Ausführungen versuchte der Gemeinderat
zu verdeutlichen, dass sich X._______ - jedenfalls nicht in einem für die Gemeinde
wünschenswerten Masse - in das Gemeindeleben integriert habe. Vor dem Hintergrund,
dass Integration als gegenseitiger Annäherungsprozess betrachtet wird (vgl. oben E. 2.3)
und somit auf beiden Seiten ein gewisse Akzeptanz erfordert, wirft das geschilderte



Verhalten tatsächlich Zweifel auf, inwieweit der Beschwerdeführer seinem
gesellschaftlichen Umfeld sich anzupassen bereit ist. Immerhin hat er selbst eingeräumt,
dass Auseinandersetzungen stattgefunden hätten und dass dazu beide Seiten beigetragen
hätten (siehe Seite 8 der Beschwerde). Er bestreitet auch nicht die Richtigkeit seiner
eigenen von der Gemeinde im Schreiben vom 3. November 2003 zitierten Äusserungen
bezüglich "Überfordertheit, Schlamperei, Ignoranz und Untätigkeit" der Gemeinde.
Wenngleich er das Gewicht dieser Äusserungen dadurch zu relativieren versucht, indem er
sie als "aus dem Kontext" gerissen bezeichnet (siehe S. 6 der Beschwerde), so wird dennoch
anhand der Wortwahl offensichtlich, dass ihm nicht an einem entspannten Verhältnis zu den
Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung gelegen ist. Trotz der aufgezeigten geäusserten
Kritik nimmt der Beschwerdeführer für sich jedoch in Anspruch, am Wohl der Gemeinde
interessiert zu sein und lediglich auf dortige Missstände hinweisen zu wollen, auch wenn
ihm bewusst sei, dass dies für die Gemeinde einen Mehraufwand bedeute (siehe S. 7 der
Beschwerde).

E. 5.3
Aus dem Akteninhalt ergibt sich unmissverständlich, dass es zwischen dem
Beschwerdeführer und der Gemeindeverwaltung Z._______ immer wieder zu
Konfrontationen kam; dem Akteninhalt ist allerdings auch zu entnehmen, dass nicht allein
das Verhalten des Beschwerdeführers diese Konfrontationen auslöste. Insbesondere die von
beiden Seiten erwähnte Situation, die nach ihrer Eskalation zur Erteilung des Hausverbots
an den Gemeindeweibel führte (vgl. Schreiben des Gemeinderats Z._______ vom 3.
November 2003 und Schreiben der Parteivertreterin vom 16. Dezember 2003), zeigt, dass
sich jede Seite durch das Verhalten der anderen provoziert fühlte. Der Eskalation ging
voraus, dass sich X._______ im Sommer 2001 bei der Gemeindeverwaltung über das
Fehlen von Hundekotsäcken im entsprechenden Behälter beschwert hatte, woraufhin ihm
vom Gemeindeweibel eine solche Rolle Säcke übersandt wurde. Den Umstand, dass die
Gemeinde seiner Aufforderung nach Abholung der Hundekotsäcke offensichtlich nicht
nachkam, nahm X._______ zum Anlass, das Hausverbot auszusprechen.

E. 6.1
Das Bundesamt hat bei der Begründung der angefochtenen Verfügung insbesondere das
ausgesprochene Hausverbot erwähnt und es als Beispiel dafür genannt, dass dem
Gesuchsteller das Verständnis für das vom Milizsystem geprägte Gemeinwesen fehle. Sein
Verhalten sei völlig inadäquat und überschreite die Grenze dessen, was in schweizerischen
Verhältnissen als üblich angesehen werde. Dem Gesuchsteller sei es nicht gelungen, den
Nachweis für seine Integration zu erbringen. Hierfür genüge es nicht, zu behaupten, er habe
gute Gründe für sein Verhalten gehabt und die von ihm gegenüber der Gemeinde
ergriffenen Schritte seien berechtigt gewesen. Diese Begründung, die vor allem auf das dem
Gemeindeweibel erteilte Hausverbots abstellt, lässt ausser acht, dass - wie soeben dargelegt
- auch dessen Verhalten ganz offensichtlich zur Eskalation der Meinungsverschiedenheiten
zwischen der Gemeinde Z._______ und dem Gesuchsteller mitbeitrug. Dass die Integration
X._______s insbesondere im Hinblick auf das ausgesprochene Hausverbot verneint wird,
greift daher zu kurz und lässt mögliche andere Aspekte, die für eine Integration sprechen
könnten, unberücksichtigt. Zu Unrecht erfolgt der Vorwurf, der Gesuchsteller selbst habe es
an entsprechenden Nachweisen fehlen lassen. Aufgrund der im Verwaltungsverfahren
geltenden Untersuchungsmaxime wäre das Bundesamt nämlich selbst gehalten gewesen,
die für den Entscheid notwendigen Unterlagen zu beschaffen bzw. die erforderlichen



Sachverhaltsabklärungen vorzunehmen (siehe oben E. 3.1).

E. 6.2
Im vorliegenden Fall gibt es durchaus Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beschwerdeführer
in die schweizerischen Lebensverhältnisse eingegliedert hat. So hält zum einen der
Erhebungsbericht des Kantons Basel-Landschaft vom 14. September 2001 fest, dass der
Beschwerdeführer berufliche und private Kontakte zur einheimischen Bevölkerung pflege;
zum anderen machte aber auch seine Rechtsvertreterin mit Schreiben vom 16. Dezember
2003 gegenüber dem Bundesamt geltend, ihr Mandant könne Mitgliedschaften in Vereinen
und Einsatz für wohltätige Institutionen auflisten. Die Vorinstanz ist hierauf nicht
eingegangen und hat diesbezüglich auch keine weiteren Abklärungen verlangt. Im Hinblick
darauf, dass der Erhebungsbericht zwar spärliche, aber durchaus nicht gegen eine
Integration sprechende Angaben enthält, wären weitere Abklärungen jedoch unerlässlich
gewesen, um den entscheiderheblichen Sachverhalt vervollständigen und insbesondere
einen negativen Entscheid begründen zu können. Dies gilt vor allem auch deshalb, als sich
die angefochtene Verfügung vom 7. Februar 2006 auf Vorwürfe abstützt, welche die
Gemeinde Z._______ in ihrem Schreiben vom 17. Februar 2003 erhoben hat und welche
sich somit auf Vorfälle beziehen, die damals bereits mehr als drei Jahre zurücklagen.

E. 6.3
Zudem spräche in einem Fall wie dem vorliegenden die allgemeine Lebenserfahrung dafür,
dass einem deutschen Gesuchsteller, der seit 1984 mit seiner schweizerischen Ehefrau und
zwei gemeinsamen Kindern in der deutschsprachigen Schweiz lebt, die hiesige Integration
gelungen sein dürfte. Die gleiche Sprache, ein ähnlicher kultureller Hintergrund und auch
der Umstand, dass die gemeinsamen Kinder ihre gesamte Schulzeit in der Schweiz
verbracht und somit ihren Vater zwangsläufig in das soziale Leben mit eingebunden haben,
machen - im Gegenteil - eine fehlende Eingliederung unwahrscheinlich. Dass der
Gesuchsteller im vorliegenden Fall ein eigenes Geschäft in seiner Wohngemeinde führt,
was auch notwendigerweise berufliche Kontakte entstehen lässt, kommt hinzu.

E. 7.1
Aus alledem erscheint eine Integration des Beschwerdeführers nicht unwahrscheinlich.
Abklärungen in diese Richtung hat das Bundesamt jedoch nicht unternommen. Es hat in
seiner Vernehmlassung geltend gemacht, es sei bei seiner Entscheidung auf die Mitwirkung
von Kantonen und Gemeinden angewiesen. Eine dementsprechende Mitwirkungspflicht der
Kantone ist in Art. 37 BüG statuiert. Sie dient der Vereinfachung der erforderlichen
Abklärungen, da die Kantone und involvierten Gemeinden sich ein besseres bzw. genaueres
Bild vom Bewerber machen können. Die Mitwirkung der Kantone entbindet das Bundesamt
jedoch nicht von der eigenen Obliegenheit, den Sachverhalt vollständig abzuklären bzw.
vom betroffenen Kanton gegebenenfalls ergänzende Erhebungen zu verlangen.

E. 7.2
Da das Bundesamt der negativen Beurteilung der Wohngemeinde erhebliche Bedeutung
beimass, wäre es gehalten gewesen, die sich aus dem Akteninhalt ergebenden positiven
Anhaltspunkte vertieft zu überprüfen und hierzu eine Ergänzung des kantonalen
Erhebungsberichts zu veranlassen. In diesem Rahmen wäre es beispielsweise angebracht
gewesen, zusätzliche Abklärungen zur Gestaltung des Berufs- und Privatlebens, zur
Mitgliedschaft in Vereinen und zum sonstigen sozialen Engagement vorzunehmen.



E. 7.3
Damit ist auf die Frage, ob der betreffende Kanton vor Erlass der angefochtenen Verfügung
noch gemäss Art. 32 BüG hätte angehört werden müssen, nicht mehr näher einzugehen,
zumal dies angesichts der im vorliegenden Fall vom Kanton Basel-Land durchgeführten
Erhebungen unbedenklich erscheint. Zum einen hat die für das Einbürgerungswesen
zuständige Justiz-, Polizei- und Militärdirektion noch nach der Erstellung des
Erhebungsberichts die Frage über offene Steuerschulden X._______s abgeklärt und das
Bundesamt hierüber am 29. November 2002 abschliessend informiert; sie hat somit bis zu
diesem Zeitpunkt am Einbürgerungsverfahren mitgewirkt. Zum anderen war die Justiz-,
Polizei- und Militärdirektion über die Intervention des Gemeinderats Z._______ beim
Bundesamt unterrichtet, da der Gemeinderat ihr eine Kopie des entsprechenden Schreibens
vom 17. Februar 2003 übermittelt hatte; sie hat dennoch in der nachfolgenden Zeit bewusst
auf eigene Ausführungen zur Einbürgerung X._______s verzichtet.

E. 8
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der Vorinstanz getätigten Abklärungen
nicht ausreichend sind, um die Integration X._______s und damit das Vorliegen der
Voraussetzungen der erleichterten Einbürgerung gemäss Art. 26 BüG verneinen zu können.
Aus diesem Grunde sind zusätzliche Abklärungen im Sinne der obigen Erwägungen zu
tätigen. Die angefochtene Verfügung ist daher aufzuheben und zu neuem Entscheid an die
Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1
und 2 VwVG) und der geleistete Kostenvorschuss ist zurückzuerstatten. Dem
Beschwerdeführer ist zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung auszurichten (Art.
64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 ff. des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173. 320.2]).
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